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Wien, 21.3.2023 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 13848/J 

des Abgeordneten Krainer, Genossinnen und Genossen, betreffend Zahlungen an 

ÖVP-Teilorganisationen 2022 wie folgt: 

Fragen 1 und 2: 

• Welche einzelnen Zahlungen erfolgten im Kalenderjahr 2022 jeweils an die 

folgenden Rechtsträger aus welchem Grund, an welchem Tag und in welcher Höhe? 

a. ÖVP Bundespartei 

b. ÖVP Burgenland samt Gliederungen 

c. ÖVP Kärnten samt Gliederungen 

d. ÖVP Niederösterreich samt Gliederungen 

e. ÖVP Oberösterreich samt Gliederungen 

f. ÖVP Salzburg samt Gliederungen 

g. ÖVP Steiermark samt Gliederungen 

h. ÖVP Tirol samt Gliederungen 

i. ÖVP Vorarlberg samt Gliederungen 

j. ÖVP Wien samt Gliederungen 

k. Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund samt Gliederungen 
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l. Österreichischer Wirtschaftsbund samt Gliederungen 

m. Österreichischer Bauernbund samt Gliederungen 

n. Österreichischer Seniorenbund samt Gliederungen 

o. Junge Volkspartei samt Gliederungen 

p. ÖVP Frauen samt Gliederungen 

• Wie lautete der jeweilige Buchungstext der Zahlungen? 

Es erfolgten folgende Zahlungen: 

Organisation (Rechts-)Grund Gesamtsumme in 

EUR 

Buchungstext 

1.n. Verein Österreichischer 

Seniorenbund 

Bundes-

Seniorengesetz 
926.940,631) Allgemeine 

Seniorenförderung 

1.n. Verein Österreichischer 

Seniorenbund bzw. 

Verein ab5zig2) 

Magazin 

„Ab 5zig“ 

8.460,90  
(bto) 

Einschaltung 

Impfkampagne 

(Phase 37) 

1)Anmerkung: Bei dem angegebenen Betrag handelt es sich um den gemäß den Richtlinien 

für die Allgemeine Seniorenförderung zugeteilten Betrag; der tatsächliche Betrag für das 

Jahr 2022 wird erst nach Vorlage und Prüfung der Abrechnung für das Jahr 2022 feststehen. 

2)Anmerkung: Eine eindeutige Zuordnung des Herausgebers des Mediums „Ab5zig“ – dem 

Verein ab5zig – Wiener Senioren, 1010 Wien, Biberstraße 9 – zum Österreichischen 

Seniorenbund wird zurzeit im Zuge von Verfahren nach dem Parteiengesetz geprüft, es liegt 

mir aktuell kein endgültiges Ergebnis dazu vor. Daher wird der Vollständigkeit halber diese 

Einschaltung genannt.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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